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Landesdirektion Ladinische Kindergärten und 
Schulen

Bozen, 28.05.2026

Bearbeitet von:
Elena Pellegrini

An die Direktionen der ladinischen 
Grund-, Mittel-, und Oberschulen

Zur Kenntnis:
Inspektor Albert Videsott

Mitteilung

Eigenerklärung über die Ableistung der verpflichtenden Fortbildung für 
Integrationslehrpersonen ohne Spezialisierung 

Sehr geehrte Frau Direktorin,
sehr geehrter Herr Direktor,

laut Art. 17 der Anlage A des BLR Nr. 373/2024, in geltender Fassung, sind folgende Kategorien von 
Integrationslehrpersonen zu einer spezifischen Fortbildung verpflichtet:

a) Integrationslehrpersonen ohne Spezialisierung mit befristetem Arbeitsvertrag:
Lehrpersonen mit befristetem Auftrag sind verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von vier 
Schuljahren jährlich mindestens 25 Stunden spezifischer Fortbildung zu absolvieren.

b) Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag ohne Spezialisierung in Verwendung als 
Integrationslehrperson (Maßnahme für 1 Jahr):
Diese Lehrpersonen sind im ersten Jahr einer Verwendung verpflichtet, mindestens 25 
Stunden spezifischer Fortbildung zu absolvieren.

Am Anfang eines jeden Schuljahres vereinbaren diese Lehrpersonen mit der Schulführungskraft 
einen individuellen Fortbildungsplan, der die verpflichtenden 25 Stunden spezifischer Fortbildung 
enthält.
Am Ende des Schuljahres müssen die Lehrpersonen eine Eigenerklärung über die besuchten 
spezifischen Fortbildungen abgeben (Siehe Vordruck Anlage 1 bzw. Anlage 2). Die 
Schulführungskraft ist zuständig für die Anerkennung der Fortbildungen und für die Bewertung des 
Dienstes.

Die ausgefüllten Eigenerklärungen dienen den Lehrpersonen als Nachweis der erfüllten 
verpflichtenden Zusatzausbildung und sind dem Gesuch um Direktberufung für eine Stelle als 
Integrationslehrperson ohne Spezialisierung beizulegen. Sie bewirken zudem einen Vorrang im 
Verzeichnis für den Integrationsunterricht.
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Die Eigenerklärungen werden nicht an den Dienst für Inklusion der Landesdirektion Ladinische 
Kindergärten und Schulen übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Heinrich Videsott
Landesdirektor der Ladinischen Kindergärten und Schulen

Anlagen 
Anlage 1 – Erklärung Fortbildung ILP - befristeter Arbeitsvertrag
Anlage 2 – Erklärung Fortbildung ILP - unbefristeter Arbeitsvertrag
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